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Einkommensrunde 2015

Zusatzversorgung  
gesichert
In der vierten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen zur Ein-
kommensrunde 2015 konnte mit der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) eine Einigung erzielt werden. Neben der linearen Ver-
besserung der Einkommen und einer Tarifierung der Arbeitsbedin-
gungen für die Lehrkräfte war die Zusatzversorgung für die Tarif-
beschäftigten der Länder ein Kernthema.

Leistungseinschnitte abgewehrt
Die Arbeitgeber hatten zu Beginn Einschnitte im Leistungsniveau der Be-
triebsrente gefordert.  Unter dem Stichwort „Biometrie“ haben der dbb und 
die Arbeitgeber von Bund, TdL und der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) seit 2012 darüber verhandelt, ob und welche Konse-
quenzen aus der  gestiegenen Lebenserwartung für die tarifvertraglichen 
Regelungen zur Zusatzversorgung zu ziehen sind. Der dbb hat verlangt, für 
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jede Zusatzversorgungseinrichtung individuell zu prüfen, wie die jeweiligen 
Rahmenbedingungen aussehen und ob sich aus der finanziellen Situation 
ein konkreter Handlungsbedarf ergibt.

Die TdL hat dieses Thema zum Gegenstand der Einkommensrunde gemacht, 
um den Druck auf die Gewerkschaften zu erhöhen. Ohne eine Einigung beim 
Thema Zusatzversorgung hätte die TdL kein Angebot zur Tabellenerhöhung 
abgegeben. Im Ergebnis haben sich die Arbeitgeber aber mit der Kernforde-
rung nach Einschnitten im Leistungsrecht nicht durchsetzen können. 

Das Leistungsniveau im Punktemodell bleibt unangetastet. Allerdings ist 
die gestiegene Lebenserwartung der Versicherten unbestritten. Wenn die 
Rentnerinnen und Rentner in der Folge ihre Betriebsrente länger als nach 
der so genannten Sterbetafel aus dem Jahr 1998 vorgesehen beziehen, be-
deutet das logischerweise einen zusätzlichen Finanzierungsaufwand für 
umlagefinanzierte Zusatzversorgungskassen.

Mehraufwand der Arbeitnehmer wird verteilt
Im Abrechnungsverband West der VBL wird der höhere Aufwand aufgrund 
der gestiegenen Lebenserwartung durch eine Erhöhung des Eigenanteils 
der Versicherten an der Umlage von derzeit 1,41 Prozent des zusatzversor-
gungsfähigen Entgelts aufgefangen. Der Eigenanteil steigt dabei zum 1. Juli 
2015 um 0,2 Prozentpunkte und zum 1. Juli 2016 und 2017 um jeweils  
0,1 Prozentpunkte. Der Arbeitgeberanteil an der Umlage steigt bei Bedarf 
entsprechend.

VBL Abrechnungsverband Ost
Anders als der umlagefinanzierte Abrechnungsverband West ist der Abrech-
nungsverband Ost der VBL größtenteils im Wege der Kapitaldeckung finan-
ziert. Daraus folgt, dass die für jeden Versicherten eingezahlten Beiträge im 
Prinzip ausreichen müssen, um die spätere Betriebsrente auszufinanzieren. 
Dabei spielt neben der gestiegenen Lebenserwartung zusätzlich der so ge-
nannte Kapitalzins eine entscheidende Rolle. Dieser Kapitalzins entschei-
det, in welcher Höhe die im Laufe des Erwerbslebens eingezahlten und an-
gesparten Beiträge Zinsen abwerfen und so für spätere Rentenzahlungen 
zur Verfügung stehen. 

Das Punktemodell im öffentlichen Dienst geht von einer durchschnittlichen 
Verzinsung von etwas mehr als vier Prozent aus. Dieser Wert war im Jahr 
2001, als die Grundlagen für das System tarifvertraglich vereinbart wurden, 
noch recht konservativ gesetzt. Tatsächlich hat sich das Zinsniveau auf den 
Kapitalmärkten in den letzten Jahren aber bekanntlich stets abwärts be-
wegt. Mittlerweile liegt der zulässige Rechnungszins für kapitalgedeckte Le-
bensversicherungen nur noch bei 1,25 Prozent. Diese Differenz beim Zinser-
trag hat in den zurückliegenden Jahren im Abrechnungsverband Ost der VBL 
zu einer Deckungslücke von circa 2 Mrd. Euro geführt. 
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Eine weitere Ursache war, dass der 
für die Kapitaldeckung erforderli-
che Beitrag von vier Prozent der zu-
satzversorgungspflichtigen Entgel-
te, je zur Hälfte von Arbeitgebern 
und Versicherten zu zahlen, erst 
seit dem Jahr 2007 vollständig er-
hoben wurde. Bei der Einführung 
des Punktemodells war, um die 
ostdeutschen Länder und die dorti-
gen Versicherten nicht zu überfor-
dern, nur ein Beitrag von einem 
Prozent, ergänzt um eine arbeitge-
berfinanzierte Umlage von einem 
Prozent, eingezahlt worden. 

Insgesamt haben die zuständigen Versicherungsmathematiker ermittelt, 
dass nach dem derzeitigen Marktzins ein Gesamtbeitrag von über acht Pro-
zent benötigt wird, um die Anwartschaften zu finanzieren. Weil aber lau-
fend weitere Anwartschaften hinzukommen, würde die finanzielle Unter-
deckung wegen des zu niedrigen Kapitalzinses bis auf weiteres weiter 
ansteigen. Die Tarifvertragsparteien waren also gezwungen, dieser Entwick-
lung gegenzusteuern. 

Zusatzbeitrag im Abrechnungsverband Ost
Im Ergebnis haben die Tarifvertragsparteien für den Abrechnungsverband 
Ost vereinbart, dass der Anteil der Versicherten an der Kapitaldeckung zum 
1. Juli der Jahre 2015, 2016 und 2017 um jeweils 0,75 Prozentpunkte ange-
hoben wird. Für die Arbeitgeberseite steigt der Umlageanteil bei Bedarf im 
selben Umfang. Damit wird die Finanzierungslücke im Abrechnungsver-
band Ost der VBL geschlossen. 

Fazit
Mit der Einigung konnte für beide Abrechnungsverbände das Niveau der Be-
triebsrente nach dem Punktemodell erhalten werden. Die Kernforderung 
der Arbeitgeber nach Einschnitten im Leistungsrecht konnte nicht zuletzt 
durch das entschlossene Auftreten der Kolleginnen und Kollegen auf den 
diversen Streikkundgebungen in den letzten Wochen abgewehrt werden. 
Der Erhalt des Sicherungsniveaus erfordert aber eine Steigerung des finan-
ziellen Aufwands für die Betriebsrente. 

Der dbb konnte erreichen, dass der Anteil am zusätzlichen Finanzierungs-
aufwand in beiden Abrechnungsverbänden der VBL in gleichem Maß auf die 
Arbeitgeber und die Versicherten aufgeteilt wird. Im Ergebnis musste eine 
Zusatzbelastung der Arbeitnehmerseite zugestanden werden. 
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Bestellung weiterer Informationen

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Dienststelle/Betrieb

Beruf

Beschäftigt als:

n Tarifbeschäftigte/r  n Azubi, Schüler/in
n Beamter/Beamtin  n Anwärter/in
n Rentner/in  n Versorgungsempfänger/in

n  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.

n  Ich möchte mehr Informationen über die für mich zu-
ständige Gewerkschaft erhalten.

n  Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 
in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Datum/Unterschrift

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke 
Interessenvertretung und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gerne die 
passende Gewerkschaftsadresse:

dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin, 
Telefon 030.40 81-54 00, Fax 030.40 81-43 99
E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben 
und Zwecke des dbb und seiner Mitgliedsgewerkschaften notwendig sind, einverstanden.

Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und seiner privatisierten Bereiche 
Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen 
als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer 
persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nöti-
ge Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öf-
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitglie-
dern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.
dbb.de, über die Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin 
und tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerk-
schaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich!

Der Erhalt einer soliden Betriebsrente ist vor dem Hintergrund des ständig 
gesunkenen Niveaus der gesetzlichen Rentenversicherung für die Sicherung 
eines angemessenen Einkommens im Alter aber unverzichtbar.  Das war in 
der aktuellen Situation letztlich nur über eine Erhöhung des Eigenanteils 
der Arbeitnehmer an der Finanzierung der Zusatzversorgung erreichbar.

Weitere Informationen zur Einkommensrunde 2015 finden Sie  
unter www.dbb.de/einkommensrunde2015. Zu den allgemeinen 
Themen und zur Entgeltordnung Lehrkräfte hat der dbb zusätzlich 
ausführliche Flugblätter veröffentlicht.


